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Dezernat 41 – Planfeststellung
Az.: 4118-05020-14

Stadt Meppen
Der Bürgermeister

GEMEINSAME BEKANNTMACHUNG

Planfeststellungsverfahren für den Neubau und den Betrieb der
380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel – Meppen, hier: Abschnitt Haddorfer See –
Meppen, Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Hanekenfähr
(teilweiser Rückbau) und Änderung der 110-kV-Bahnstromleitung Salzbergen-Haren
(teilweiser Rückbau)

1. Planänderung

I.
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Dezernat 41 „Planfeststellung“,
Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, führt auf Antrag der Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24,
44139 Dortmund für das o. a. Vorhaben ein Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43a ff. Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVfG) durch. Die bei Einleitung des Verfahrens vorliegenden Planungen haben bereits vom
26.09.2017 bis einschließlich 25.10.2017 in den Gemeinden Emsbüren, Geeste, Salzbergen, Twist
und Wietmarschen, den Samtgemeinden Emlichheim, Land Hadeln, Neuenhaus, Salzhausen, Schüt-
torf und Uelsen sowie den Städten Bad Bentheim, Lingen, Meppen und Nordhorn ausgelegen.

Die ursprüngliche Planung hat sich auch aufgrund der zur damaligen Auslegung vorgetrage-
nen Äußerungen geändert bzw. ist ergänzt und aktualisiert worden. Die 1. Deckblattänderung
umfasst die folgenden Maßnahmen:

 Änderung der Leitungsführung im Bereich der Masten Nr. 310 – 319 auf dem Gebiet der Ge-
meinde Geeste

 Änderung der Leitungsführung im Bereich der Masten Nr. 325 – 329 auf dem Gebiet der
Stadt Meppen

ÄNDERUNG DER LEITUNGSFÜHRUNG IM BEREICH DER MASTEN NR. 310 – 319
Bei Mast 310 erfolgt eine geringfügige Drehung des Masten in westliche Richtung, welche im weiteren
Verlauf der geplanten Leitung zu einer geringen Verschiebung der Trassenachse in westliche Richtung
führt. Somit verschieben sich auch die Maststandorte Nr. 310A, 311, 312 und 313 einige Meter nach
Westen und rücken damit deutlich näher an die Kante eines Grabens heran. Daraus resultiert auch
die Verschiebung der Baustelleneinrichtungsflächen in westliche Richtung sowie die geringfügige An-
passung der Zuwegungen. Die Maststandorte verbleiben auf den bisher betroffenen Flurstücken.
Durch die Verschiebung der Maststandorte ergeben sich auch Anpassungen in den Spannfeldlängen.

Darüber hinaus verringert sich die Masthöhe von Mast Nr. 311 von 77,0 m auf 74,0 m, Mast Nr. 313
erhöht sich von 77,0 m auf 83,5 m über Erdoberkante (EOK). Die Schutzstreifenbreiten werden in
diesem Bereich nicht angepasst.
Mast Nr. 314 wird gegenüber der ursprünglichen Planung leicht in nordwestliche Richtung verschoben.
Dabei werden auch die Arbeits- und Seilzugflächen angepasst sowie der Schutzstreifen im Spannfeld
zwischen Mast 313 und 314 erweitert, welches sich dabei von 543,0 m auf 607,9 m verlängert. Durch
die Verschiebung ändert sich auch die Betroffenheit des Flurstücks. So sah die ursprüngliche Planung
einen Standort des Masts südlich des Weges Geestmoor auf dem Flurstück 6/24 (Gemarkung Groß
Hesepe, Flur 11) vor. Nun liegt der Mast auf dem Flurstück 6/42 (ebenfalls Gemarkung Groß Hesepe,
Flur 11).
Ab dem Spannfeld zwischen Mast 314 und 315 verlässt die Leitung die ursprünglich geplante Trasse,
und schwenkt nach Nordwesten in Richtung der Bundesautobahn 31 (BAB 31) ab. Die Masten Nr. 315
bis 318A erhalten neue, optimierte Standorte. Die Verschwenkung führt dazu, dass die BAB 31 zwi-



schen Mast Nr. 314 und 315 gekreuzt wird. In der Folge verläuft die neue Planung über vier Spannfel-
der hinweg (315 – 318A) auf der westlichen Seite der BAB 31. Ab Mast 318 verläuft die geplante
Leitung nun wieder in Richtung Nordosten, um im Spannfeld zwischen den Masten Nr. 318A und 319
wieder die BAB 31 zu kreuzen und am Mast Nr. 319 in die Leitungsführung der Antragstrasse einzu-
schwenken. Durch die geänderte Leitungsführung ergeben sich neue Spannfeldlängen.

Der Mast Nr. 314 erhöht sich von 71,0 m auf 77,0 m über EOK. Ebenfalls wird die Höhe der Masten
Nr. 315 und 316 von 65,0 m bzw. 71,0 m auf 74,0 m angepasst. Die Höhe der Masten Nr. 317 und
318 kann von 68,0 m auf 62,0 m reduziert werden. Der Mast Nr. 318A hat eine Höhe von 65,0 m
über EOK.
Die geänderte Leitungsführung löst neue Betroffenheiten der Flurstücke aus. Die Maststandorte Nr.
315 und 316 verbleiben auf der bisher betroffenen Gemarkung Groß Hesepe und Flur 21. Die ur-
sprüngliche Planung eines Standortes der Maste 315 und 316 sah die Flurstücke 4/28 und 4/51 vor,
nun liegen diese auf den Flurstücken 4/45 und 4/31. Die Maststandorte von Mast Nr. 317 – 319 ver-
bleiben in der Gemarkung Groß Hesepe. Der Mast 317 war vorher auf der Flur 40, Flurstück 3/36
geplant. Dieser liegt nun auf der Flur 44, Flurstück 14. Der Mast 318 war nördlich der K 225 auf der
Flur 42, Flurstück 3/53 vorgesehen und liegt nun auf der Flur 44, Flurstück 5/52. Der Mast 318A war
in der vorherigen Planung nicht vorgesehen und liegt auf der Flur 42, Flurstück 3/38. Lediglich für den
Mast 319 bleibt die Gemarkung Groß Hesepe, Flur 41, Flurstück 3/86 gleich.

ÄNDERUNG DER LEITUNGSFÜHRUNG IM BEREICH DER MASTEN NR. 325 – 329
Durch die Änderung der Leitungsführung im Bereich der geplanten Masten Nr. 325 bis 329 reagiert
die Vorhabenträgerin auf die Stellungnahme eines Trägers öffentlicher Belange im Rahmen des Be-
teiligungsverfahrens. So wurde die Vorhabenträgerin auf eine Annäherung der geplanten Leitung an
eine Schieberstation mit Ausblaseleitung von ca. 40 m hingewiesen. Der TÖB forderte, einen Sicher-
heitsabstand von 100 m einzuhalten. Die Vorhabenträgerin reagiert auf die abgegebene Stellung-
nahme mit dieser Deckblattänderung und verschiebt damit die geplanten Maststandorte zugunsten
der Einhaltung des geforderten Sicherheitsabstandes.

Zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes wird die Drehrichtung des Fundaments von Mast Nr. 325 um
wenige Grad in östliche Richtung geändert, sodass dieser in Trassenachse zum vorherigen Mast ver-
bleibt und somit auch wieder als Tragmast ausgeführt werden kann. Die Masthöhe erhöht sich von
59,0 m auf 62,0 m über EOK. Es entfallen die geplanten Seilzugflächen. Die Richtungsänderung der
Trassenachse erfolgt nun am Mast Nr. 326, welcher deshalb als Abspannmast ausgeführt wird und
ca. 70 m in südöstliche Richtung verschoben wird. Hier ändern sich die Zuwegungen und es werden
zusätzlich Seilzugflächen geplant. Dabei verringert sich die Masthöhe von Mast Nr. 326 von 65,0 m
auf 56,0 m. Die Spannfeldlänge zwischen Mast Nr. 325 und Nr. 326 verringert sich von 442,2 m auf
408,5 m.
Durch die geänderte Leitungsführung verschieben sich auch die Maststandorte Nr. 327 und Nr. 328 in
östliche Richtung, bevor Mast Nr. 329 wieder die Position der ursprünglichen Planung einnimmt. Le-
diglich die Drehrichtung unterscheidet sich, um das vorherige Spannfeld aufnehmen zu können. Dabei
verändert sich die Masthöhe von Mast Nr. 328 von 68,0 m auf 65,0 m, die Masthöhe von Mast Nr. 329
verringert sich von 56,0 m auf 50,0 m, während die Höhe von Mast Nr. 327 mit 68,0 m gleich bleibt.
Durch die Verschiebung der Maststandorte ergeben sich zwischen den Masten Nr. 327 und 328 eine
Verringerung des Spannfelds von 464,8 m auf 448,0 m und zwischen den Masten Nr. 328 und Nr. 329
eine Verringerung von 335,0 m auf 334,4 m.
Durch die Mastverschiebungen ergeben sich darüber hinaus angepasste Zuwegungen. Die Betroffen-
heiten der Flurstücke verändern sich durch diese Deckblattänderung wie folgt: Der Maststandort von
Mast Nr. 325 verbleibt auf dem bisher betroffenen Flurstück Gemarkung Emslage, Flur 28, Flurstück
29/4. Mast Nr. 326 verschiebt sich vom ehemals betroffenen Flurstück 33/8 (Gemarkung Emslage,
Flur 11) auf das Flurstück 34/8 (weiterhin Gemarkung Emslage, Flur 11), Mast Nr. 327 liegt jetzt auf
dem Flurstück 40 (Gemarkung Emslage, Flur 9), statt wie bisher auf dem Flurstück 41/2 (Gemarkung
Meppen, Flur 9). Der Standort von Mast Nr. 328 verbleibt auf dem Flurstück 39 in der Gemarkung
Emslage, Flur 108. Ebenso verbleibt der Maststandort von Mast Nr. 329 auf seinem auch bisher be-
troffenen Flurstück (Gemarkung Emslage, Flur 108, Flurstück 30).



Einzelheiten sind aus den geänderten Planunterlagen ersichtlich. Eine Zusammenstellung der Planän-
derungen ist den Unterlagen vorangestellt. Die Änderungen im Text und die Eintragungen in Plänen
sind in Blau gehalten.

Für das Vorhaben besteht eine gesetzlich festgelegte Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung gemäß § 3b des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), alte
Fassung (a.F) in Verbindung mit Ziffer 19.1.1 der Anlage 1 zum UVPG a.F..

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
werden Grundstücke in den Gemarkungen Dalum und Groß Hesepe in der Gemeinde Geeste sowie
der Gemarkung Emslage in der Stadt Meppen beansprucht.

Die vorliegenden geänderten Planunterlagen enthalten:

Erläuterungsbericht, Übersichtspläne, Schemazeichnungen der Maste, Mast- und Fundamenttabellen,
Lagepläne, Leitungsrechtsregister, Kreuzungsverzeichnis, Umweltgutachterliche Beurteilung zur
1. Deckblattänderung mit Text und Kartenteil sowie Landschaftspflegerischem Begleitplan sowie Ar-
tenschutzrechtlicher Betrachtung (Umweltstudie).

In der Umweltstudie sind umweltbezogene Informationen zu den im Folgenden genannten Schutzgü-
tern und Wechselbeziehungen der Schutzgüter enthalten:

Mensch und menschliche Gesundheit
Insbesondere Informationen zur Untersuchung der Beeinträchtigung durch Schallimmissionen sowie
magnetische und elektrische Immissionen.

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt
Insbesondere Informationen zu geschützten Arten (Tiere, Pflanzen) und Lebensräume sowie zum na-
turschutzrechtlichen Erfordernis von Schutz-, Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-
nahmen.

Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima
Insbesondere Informationen zu der Wertigkeit und Schutzwürdigkeit der Bodentypen und zur Behand-
lung des anfallenden Oberflächenwassers und zu den Auswirkungen auf das Grundwasser sowie In-
formationen zu den Klimafunktionen.

Sachgüter, kulturelles Erbe und Landschaft:
Insbesondere Informationen zur archäologischen Situation und zum Landschaftsbild.

II.

(1) Die Planfeststellungsunterlagen können in der Zeit vom

20.07.2021 bis zum 19.08.2021 (einschließlich)

auf der Internetseite der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr:
http://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview unter dem Titel
„380-kV-Ltg Wesel-Meppen GA7 Haddorfer See-Meppen DB1“
eingesehen werden. Die Auslegung der Unterlagen erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungs-
gesetz (PlanSiG) in elektronischer Form.

Daneben können die Planunterlagen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 PlanSiG als zusätzliches Informati-
onsangebot bei den folgenden Kommunen eingesehen werden:



Gemeinde Geeste, Am Rathaus 3, 49744 Geeste, Fachbereich Planen und Bauen, im Zimmer C 2
während der Dienststunden, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und montags bis
donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Sollte aufgrund der allgemeinen Pandemielage (Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19) das Rathaus
der Gemeinde Geeste für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen sein, kann die Einsicht für
die Zeit der Schließung nur nach vorheriger Terminabsprache erfolgen. Sie kann telefonisch unter der
Nummer 05937 / 69-151 vereinbart werden.

Stadtbauamt Meppen, Kirchstraße 2, Aushang im Flur des Erdgeschosses im Haupteingangsbereich
des Bauamtes, 49716 Meppen, während der Dienststunden von montags bis mittwochs von 8:00
Uhr bis 16:00 Uhr und von donnerstags von 08:0 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00
Uhr bis 12:30 Uhr eingesehen werden. Die Einsichtnahme ist ohne vorherige Terminabstimmung und
ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Hinweise am Eingang zu den derzeitigen Hygienebestim-
mungen sind einzuhalten.
Sollte aufgrund der allgemeinen Pandemielage (Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19) das Rathaus
der Stadt Meppen für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen sein, kann die Einsicht für die
Zeit der Schließung nur nach vorheriger Terminabsprache erfolgen. Es wird um Terminabsprache ge-
beten an terminvereinbarung@meppen.de oder unter Telefonnummer 05931 153 0.

Sollten die Rathäuser während des v. g. Zeitraums wieder geöffnet werden, liegen die Unterlagen am
genannten Ort der jeweiligen Kommune während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Maßgeblich ist der Inhalt der Veröffentlichung im Internet.

Zudem sind die Planunterlagen auch auf der Internetseite des zentralen UVP-Portals des Landes Nie-
dersachen und dort auch über den Auslegungszeitraum hinaus unter folgender Internetadresse:
https://uvp.niedersachsen.de über den Pfad „UVP-Kategorien – Leitungsanlagen und vergleichbare
Anlagen“ unter dem Titel „380-kV-Ltg Wesel-Meppen GA7 Haddorfer See-Meppen DB1“ zugänglich.

Jeder, dessen Belange durch die Änderungsplanung berührt werden, kann sich zu der Planung äu-
ßern. Die Äußerung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung er-
kennen lassen. Anerkannte Vereinigungen nach § 3 UmwRG erhalten durch die öffentliche Planaus-
legung Gelegenheit zur Einsicht in die dem Plan zu Grunde liegenden (einschlägigen) Sachverständi-
gengutachten; sie können Stellungnahmen zu dem Plan abgeben, soweit sie durch das Vorhaben in
ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt werden.
Die Äußerungen (Einwendungen und/oder Stellungnahmen) sind bis einschließlich zum 20.09.2021,
schriftlich oder – nach vorheriger Terminabsprache – zur Niederschrift bei der Niedersächsischen Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr, Dezernat 41 „Planfeststellung“, Göttinger Chaussee 76 A,
30453 Hannover, der Gemeinde Geeste, Am Rathaus 3, 49744 Geeste oder der Stadt Meppen,
Kirchstr. 2, 49716 Meppen einzureichen. Maßgeblich ist jeweils das Datum des Eingangs. Vor dem
20.07.2021 eingehende Äußerungen werden als unzulässig zurückgewiesen. Einwendungen müssen
eigenhändig unterschrieben sein. Eine E-Mail erfüllt die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform nicht.

Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für dieses Planfeststellungsverfahren alle Äußerungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 21 Abs. 4 UVPG).

Äußerungen können nur hinsichtlich der Änderungsplanung eingereicht werden.

Bei Äußerungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit
einer Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin/ ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und
Anschrift als Vertreterin/ Vertreter anzugeben. Es darf nur eine einzige Unterzeichnerin/ ein einziger



Unterzeichner als Vertreterin/ Vertreter für die jeweiligen Unterschriftslisten bzw. gleich lautenden Äu-
ßerungen genannt werden. Vertreterin/ Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Anderenfalls
können diese Äußerungen gemäß § 17 Abs. 2 VwVfG unberücksichtigt bleiben.

(2) Von einer Erörterung des geänderten Plans und der hierauf erhobenen Äußerungen kann im Re-
gelfall abgesehen werden (§ 43a Nr. 4 EnWG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt ge-
macht werden. Ferner werden diejenigen, die sich geäußert haben, bzw. bei gleichförmigen Eingaben
die Vertreterin/ der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrich-
tigungen vorzunehmen, so können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs.
6 S. 4 VwVfG). In dem Termin kann bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden.

(3) Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Einreichen von Äußerungen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

(4) Über die Zulässigkeit des Vorhabens sowie die Äußerungen entscheidet nach Abschluss des
Anhörungsverfahrens die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
(Planfeststellungsbehörde). Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an diejeni-
gen, die sich geäußert haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als
50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG).

III.

Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach § 44a EnWG in Kraft.
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht an den von dem
Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG).

Nach § 43a Nr. 2 EnWG sind die Einwendungen und Stellungnahmen dem Vorhabenträger und den
von ihm Beauftragten zur Verfügung zu stellen, um eine Erwiderung zu ermöglichen. Auf Verlangen
des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur
ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind.

Hinsichtlich der Informationen nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wird auf
das bei Auslegung den Planunterlagen vorangestellte Merkblatt zur Datenverarbeitung im Planfest-
stellungsverfahren verwiesen. Diesem Merkblatt sind die Zwecke der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, ihre Speicherdauer sowie Informationen über die Betroffenenrechte nach der DS-GVO im
Planfeststellungsverfahren zu entnehmen.

Der Text dieser Bekanntmachung kann auf der Internetseite der Niedersächsischen Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr http://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview und
auch auf der Internetseite der Gemeinde Geeste www.geeste.de unter der Rubrik Rathaus und Bür-
gerservice – Veröffentlichungen – Bekanntmachungen oder der Internetseite der Stadt Meppen unter
www.meppen.de/bekanntmachungen eingesehen werden.

Hannover, 06.07.2021
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Im Auftrage
Biewald

Meppen, 07.07.2021
Stadt Meppen
Der Bürgermeister


